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Antrag der CDU und GRÜNEN Kreistagsfraktion vom 
08.01.2013; hier: Initiative zum Thema Inklusion - 
Kreisbroschüren in leichter Sprache 
 

 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die CDU- und GRÜNE-Kreistagsfraktion beantragen, die Verwaltung möge prüfen, 
welche der vom Rhein-Sieg-Kreis aufgelegten Broschüren sich für eine Veröffentlichung 
in „Leichter Sprache“ eignen. 
 
Eine leichte Sprache oder einfache Sprache ist eine besonders leicht verständliche 
sprachliche Ausdrucksweise. Sie soll insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und anderen kommunikativen Beeinträchtigungen das Verstehen von Texten erleichtern 
und dient damit der Barrierefreiheit. 
Zur Veranschaulichung ist ein Auszug aus der UN-Behindertenrechtskonvention zum 
Thema Gesundheit im Originaltext und übersetzt in leichter Sprache beigefügt. 
 
Um Beratung wird gebeten. 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen am 
22.02.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 


